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1 Auszahlung der Energiepreispauschale ab September 

Zum zweiten Entlastungspaket, welches die Regierung auf den Weg gebracht hat, gehört die 

Energiepreispauschale (EPP), die die stark gestiegenen Energiekosten abmildern soll. Es handelt sich dabei 

um einen Betrag von 300 €, der jedem anspruchsberechtigten deutschen Bürger einmalig ausgezahlt 

werden soll, unabhängig von Vermögen oder Familienstand. 

Zu den Anspruchsberechtigten gehören unbeschränkt Steuerpflichtige, die Einkünfte aus Land- und 

Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbstständiger oder nicht selbstständiger Tätigkeit erzielen. 

Inzwischen wurde entschieden, dass auch die sog. „Minijobber“ die EPP erhalten dürfen. Keinen Anspruch 

auf die Auszahlung haben dagegen Arbeitslose, Studierende und Empfänger von Versorgungsbezügen wie 

z.B. Pensionäre oder Rentner. Wenn diese allerdings daneben noch einer aktiven Beschäftigung 

nachgehen, entsteht dadurch ein Anspruch auf die EPP. 

Die Auszahlung erfolgt in der Regel im September 2022 für diejenigen durch den Hauptarbeitgeber, die am 

1.9.2022 in einem ersten Dienstverhältnis mit Steuerklasse I bis V stehen oder als geringfügig Beschäftigte 

tätig sind. Es handelt sich hierbei grundsätzlich um zusätzlichen steuerpflichtigen Arbeitslohn, der allerdings 

nicht sozialversicherungspflichtig ist. 

Es ist keine Voraussetzung, dass am 1.9.2022 ein aktives Beschäftigungsverhältnis vorliegt. Ein Anspruch 

auf die EPP entsteht auch dann, wenn irgendwann im Jahr 2022 ein solches vorlag. Die Auszahlung erfolgt 

dann allerdings erst mit Abgabe der Einkommensteuererklärung 2022 und der entsprechenden 

Einkommensteuerfestsetzung. Dasselbe Verfahren gilt für die Steuerpflichtigen, die hauptsächlich 

Gewinneinkünfte erzielen und keine Vorauszahlungen entrichten. Leisten Steuerpflichtige Vorauszahlungen, 

erfolgt die Berücksichtigung der EPP dadurch, dass der Vorauszahlungsbetrag des 3. Quartals entsprechend 

vermindert wird. Liegt der Vorauszahlungsbetrag allerdings unter 300 €, wird der Vorauszahlungsbetrag auf 

0 € gemindert. Den restlichen Betrag erhalten die Anspruchsberechtigten über die 

Einkommensteuerveranlagung. 

2 Erhöhung des Mindestlohns und der Minijobgrenze 

Die Höchstgrenze für eine geringfügig entlohnte Beschäftigung (Geringfügigkeitsgrenze) beträgt seit dem 

Jahr 2013 unverändert 450 € monatlich, während die durchschnittlichen Löhne und Gehälter seither 

deutlich gestiegen sind. Die Politik hat sich der Situation nun angenommen und entsprechende 

Anpassungen vorgenommen. 

Zum 1.10.2022 erhöht sich die Geringfügigkeitsgrenze für einen Minijob auf 520 € im Monat. Dieser Betrag 

orientiert sich an einer Wochenarbeitszeit von 10 Stunden zu Mindestlohnbedingungen. Damit passt sich 

der Betrag auch dem gestiegenen Mindestlohn an. Dieser wird zum gleichen Zeitpunkt auf einen 

Bruttostundenlohn von 12 € erhöht. 

Zu den Anpassungen gehört auch die Neufestsetzung der Beträge für einen Midijob. Dieser liegt ab dem 

1.10.2022 vor, wenn ein Arbeitnehmer im Monat zwischen 520 € und 1.600 € verdient. Dazu wird der 

Arbeitgeberbeitrag oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze zunächst auf die für einen Minijob zu leistenden 

Pauschalbeiträge in Höhe von 28 % angeglichen und gleitend auf den regulären Sozialversicherungsbeitrag 

abgeschmolzen. 

3 Schutzprogramm für von Kriegsfolgen betroffene Unternehmen 

Für die vom Ukraine-Krieg besonders betroffenen Unternehmen wurden Schutzprogramme ins Leben 

gerufen, um diese Unternehmen zu unterstützen.  
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Bereits gestartet sind die Erweiterungen bei den Bund-Länder-Bürgschaftsprogrammen. Dies betrifft die 

Bürgschaftsbanken und das Großbürgschaftsprogramm. Hier können Anträge seit dem 29.4.2022 gestellt 

werden. Die Entscheidung über den Antrag erfolgt jedoch erst nach der beihilferechtlichen Genehmigung. 

Über das sog. „KfW-Sonderprogramm UBR 2022“ soll kurzfristig die Liquidität der vom Ukraine-Krieg 

nachweislich betroffenen Unternehmen gesichert werden. Unternehmen aller Größenklassen und Branchen 

erhalten Zugang zu zinsgünstigen Krediten mit weitgehender Haftungsfreistellung der Hausbanken. 

Zusätzlich wird eine Konsortialfinanzierungsvariante mit substanzieller Risikoübernahme angeboten. Als 

Zugangsvoraussetzung gilt die nachgewiesene Betroffenheit, die aus den Sanktionen gegenüber Russland 

und Belarus oder den Kriegshandlungen in der Ukraine resultieren. Das KfW-Kreditprogramm ist gemäß 

Krisenrahmen der Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen („Temporary-Crisis-Framework“) bis 

zum 31.12.2022 befristet. 

Gefördert werden Investitions- und Betriebsmittelkredite für kleine, mittelständische und große 

Unternehmen ohne Umsatzgrößenbeschränkung. Dafür gewährt die KfW den Hausbanken eine 80%ige 

Haftungsfreistellung für Kredite an mittelständische Unternehmen (bis max. 500 Mio. € Jahresumsatz) und 

70%ige Haftungsfreistellung für Kredite an große Unternehmen. 

4 Bürgerliche Kleidung ist keine Betriebsausgabe 

Immer wieder kommt es zu unterschiedlichen Auffassungen zwischen Steuerpflichtigen und der 

Finanzverwaltung, wenn es um die steuerliche Anerkennung von Aufwendungen geht, die auch der 

privaten Vermögensebene zugeordnet werden könnten.  

Ein solcher Fall wurde Anfang des Jahres durch den Bundesfinanzhof entschieden. Bei dem 

Steuerpflichtigen handelte es sich um einen selbstständigen Trauerredner, der in seiner Gewinnermittlung 

Kosten für die Anschaffung und Reinigung von Berufskleidung als Betriebsausgabe für sich und seine 

Ehefrau, die als Angestellte in seinem Betrieb arbeitete, geltend machte. Es handelte sich dabei um 

bürgerliche schwarze Kleidungsstücke, welche nur für die Arbeit gedacht seien. Da es von einem 

Trauerredner und seinen Angestellten erwartet wird, dass diese sich schwarz kleiden, sei die Anschaffung 

beruflich veranlasst. 

Grundsätzlich handelt es sich bei Aufwendungen für bürgerliche Kleidung immer um notwendige Kosten 

der privaten Lebensführung. Das gilt selbst dann, wenn die bürgerliche Kleidung ausschließlich beruflich 

getragen wird. Ausgenommen davon ist spezielle Berufskleidung, die privat nicht getragen werden kann, 

wie (Polizei-)Uniformen. 

5 Unternehmenszuordnung einer PV-Anlage durch Einspeisevertrag 

Während einige Gegenstände schon mit der Absicht angeschafft werden nur privat oder nur beruflich 

genutzt zu werden, liegt bei anderen Gegenständen eine gemischte Nutzung vor oder eine endgültige 

Zuordnung findet erst nach Anschaffung statt. Auf der sichersten Seite sind Steuerpflichtige, wenn sie 

dem Finanzamt zeitnah der Anschaffung oder Herstellung mitteilen, wie der Gegenstand zugeordnet wird. 

So werden fehlerhafte Berücksichtigungen und ggf. besondere Vorgaben durch neue Rechtsprechungen 

vermieden. 

Findet die Zuordnung trotzdem erst einige Zeit nach der Anschaffung statt, sind einige Besonderheiten zu 

beachten. Liegen innerhalb der Dokumentationsfrist, also der gesetzlichen Abgabefrist der 

Umsatzsteuerjahreserklärung, nach außen hin objektiv erkennbare Anhaltspunkte für eine Zuordnung vor, 
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sind diese maßgeblich. Sollten diese Anhaltspunkte nicht vorhanden oder zweifelhaft sein, sollte die 

getroffene Zuordnung innerhalb der Frist gegenüber dem Finanzamt erklärt werden. 

In dem Fall vor dem Bundesfinanzhof (BFH) schaffte sich ein Steuerpflichtiger eine PV-Anlage an, für die er 

zunächst weder Voranmeldungen noch anderen Erklärungen beim Finanzamt abgab. Erst nach Ablauf der 

gesetzlichen Abgabefrist reichte er eine Umsatzsteuererklärung für das Jahr der Anschaffung ein. Aus 

dieser war ersichtlich, dass er die PV-Anlage komplett dem Unternehmensvermögen zuordnete. Das 

Finanzamt verweigerte den Vorsteuerabzug, die Zuordnung sei zu spät vorgenommen worden. Jedoch hat 

die tatsächliche Zuordnung konkludent stattgefunden durch Abschluss eines Einspeisevertrags in dem die 

Anlage komplett erfasst wird. Der Abschluss dessen erfolgte innerhalb der gesetzlichen Abgabefrist und 

damit rechtzeitig. 

Anmerkung: Der BFH hat ebenfalls am 4.5.2022 ein weiteres Urteil zu der Thematik der 

Unternehmenszuordnung gefällt. Hierbei ging es um die Zuordnung eines gemischt genutzten Grundstücks. 

Die Entscheidung fiel aber nach den gleichen Grundsätzen, wie auch in diesem Urteil und kann damit 

grundsätzlich auf Unternehmenszuordnungen angewendet werden. In solchen Fällen wenden Sie sich am 

besten schon vor Beginn der Lieferung oder Leistung bei gemischt genutzten Gegenständen an Ihren 

Berater. 

6 Berechnungen eines Statikers sind keine Handwerkerleistungen 

Zu den Steuerermäßigungen, die jeder Steuerpflichtige neben seinen berufsbezogenen Aufwendungen 

geltend machen kann, gehören insbesondere Handwerkerleistungen. Diese entfallen auf Erhaltungs-, 

Renovierungs-, und Modernisierungsmaßnahmen im eigenen Haushalt. Nicht typisch sind in diesen Fällen 

Aufwendungen für einen Statiker. Darüber entschied nun der Bundesfinanzhof (BFH) in einem Urteil. 

Ein Ehepaar bewohnte ein eigenes Haus. Für eine anstehende Dachreparatur beauftragte es einen Statiker. 

Die Firma, die später die Reparatur ausführen sollte, riet den Steuerpflichtigen dazu. Also führte erst der 

Statiker, anschließend die Handwerker ihre Arbeiten aus. Das Ehepaar gab anschließend auch beides in der 

Einkommensteuererklärung als Handwerkerleistungen an. Allerdings erkannte das Finanzamt die Kosten 

des Statikers nicht an, das Finanzgericht später schon. Da die Leistung des Statikers in direktem 

Zusammenhang mit den Handwerkerleistungen stünden und diese nur nach der statistischen Berechnung 

durchgeführt werden konnten, seien insgesamt Handwerkerleistungen gegeben. 

Der BFH entschied sich letztendlich aber gegen eine Anerkennung als Handwerkerleistung. Maßgebend für 

die Entscheidung war insbesondere die Tatsache, dass ein Statiker nicht handwerklich tätig wird. Dafür ist 

es auch unerheblich, dass seine Leistung in direktem Zusammenhang mit einer Handwerkerleistung steht. 

Beides ist getrennt voneinander zu beurteilen, gänzlich unabhängig von den Arbeiten zueinander. Anders 

wäre es, wenn der Handwerksbetrieb das Dach auf seine Funktionsfähigkeit überprüft hätte. Hierbei 

handelt es sich um anerkannte Handwerkerleistungen, die steuermindernd angesetzt hätten werden 

können. 

7 Einheitliche Entschädigung bei mehreren Teilleistungen 

Entsteht in einem Veranlagungszeitraum unüblicherweise eine Zusammenballung von bestimmten 

Einkünften, wie etwa durch eine Betriebsveräußerung oder eine einmalige Entschädigungszahlung des 

Arbeitgebers, können außerordentliche Einkünfte vorliegen, die im Rahmen der 

Einkommensteuerveranlagung ermäßigt zu besteuern sind. 
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Ein Arbeitnehmer verlor aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen seinen bisherigen Arbeitsplatz. Das 

Arbeitsverhältnis sollte an einem bestimmten Tag enden. Würde er vorher eine Neuanstellung finden, 

stünde ihm eine Zusatzabfindung zu. So kam es letztendlich auch. Der Arbeitnehmer erhielt daraufhin eine 

Sozialplanabfindung, im darauffolgenden Jahr eine Zusatzabfindung sowie eine Starterprämie. Für die 

Entschädigungszahlungen begehrte er den Ansatz als außerordentliche Einkünfte. Dies wurde ihm jedoch 

erst durch das Finanzamt und schließend vom Finanzgericht verwehrt. Für den Ansatz als außerordentliche 

Einkünfte müsste eine Zusammenballung vorliegen, da die Zahlungen aber innerhalb von zwei statt einem 

Veranlagungszeitraum erfolgten, ist eine Zusammenballung nicht gegeben. 

Da alle Zahlungen aufgrund desselben Ereignisses ausgezahlt wurden – der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses – liegt nicht jedes Jahr nur ein Ereignis mit entsprechender Entschädigung vor, 

sondern insgesamt eine einheitliche Leistung, die sich auf zwei Jahre erstreckt. Würden Entschädigungen 

aufgrund mehrerer Schadensereignisse anfallen, würden mehrere Leistungen vorliegen und für sich zu 

beurteilen sein. Somit wurde zu Recht entschieden, dass es an einer Zusammenballung fehlt, so der 

Bundesfinanzhof. 

8 Zahlungen zur Auffüllung einer Rentenanwartschaft 

Wurde ein Vertrag über eine zusätzliche Altersvorsorge abgeschlossen, ist damit zu rechnen, dass dieser 

rechtmäßig zum Güterausgleich im Scheidungsfall herangezogen werden kann.  

So hatte ein verheirateter angestellter Rechtsanwalt in einem vom Bundesfinanzhof am 19.8.2021 

entschiedenen Fall einen zusätzlichen Rentenvertrag bei seinem Versorgungswerk abgeschlossen, in den er 

regelmäßig einzahlte. Als er sich scheiden ließ, entschied das zuständige Familiengericht, dass er einen 

Teil seiner erworbenen Rentenanwartschaft seiner Frau übertragen muss. Nach der Übertragung ergab 

sich für ihn die Möglichkeit, den Verlust durch eine Einzahlung hälftig wieder aufzufüllen. Dem kam der 

Rechtsanwalt nach und gab den Betrag als Werbungskosten an, den das Finanzamt daraufhin aber als (nur 

beschränkt abziehbare) Sonderausgaben deklarierte. 

Grundsätzlich ist die Annahme, dass es sich um vorweggenommene Werbungskosten handeln könnte, 

nachvollziehbar. Entscheidend bei der Beurteilung ist jedoch die einkommensteuerrechtliche Qualifizierung. 

Da der angestrebte Rentenbetrag durch den Ausgleich gemindert wurde, hat die Zahlung zum 

Verlustausgleich die Sicherung des Zuflusses von Alterseinkünften in angestrebter Höhe zur Folge. In 

diesem Fall hat deswegen ein Ansatz als Sonderausgabe zu erfolgen und nicht als Werbungskosten. 

9 Nachweisgesetz – Änderungen seit dem 1.8.2022 

In Deutschland ist im sog. Nachweisgesetz geregelt, welchen Informations- und Dokumentationspflichten 

Arbeitgeber nachkommen müssen. Zum 1.8.2022 kamen einige Ergänzungen hinzu und die neue Fassung 

gilt ab diesem Zeitpunkt für alle Neueinstellungen. Zusätzlich sind nun folgende Punkte schriftlich zu 

dokumentieren: 

• jeweils getrennte Angaben zu den unterschiedlichen Bestandteilen des Arbeitsentgelts 

(Zusammensetzung und Höhe sowie Überstundenvergütungen, Zuschläge, Zulagen, Prämien und 

Sonderzahlungen) und Art und Fälligkeit der Auszahlungen 

• das Enddatum oder bei einem befristeten Arbeitsverhältnis die Dauer 

• die vereinbarte Arbeitszeit, vereinbarte bzw. vorgesehene Ruhepausen und Ruhezeiten 

• bei Schichtarbeit die Art des Schichtsystems, der Schichtrhythmus und die Voraussetzungen für 

Schichtänderungen 
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• falls vereinbart, die Möglichkeit zur Überstundenanordnung und deren Voraussetzungen 

• bei Vereinbarung einer Probezeit deren Dauer 

• ggf. freie Wahl des Arbeitsorts durch den Arbeitnehmer 

• wenn der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer eine betriebliche Altersversorgung über einen 

Versorgungsträger zusagt, der Name und die Anschrift dieses Versorgungsträgers, wenn nicht der 

Versorgungsträger dazu verpflichtet ist, den Arbeitnehmer selbst zu informieren 

• ein etwaiger Anspruch auf Fortbildung, die durch den Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wird 

• dass bei der Kündigung des Arbeitsverhältnisses vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer einzuhaltende 

Verfahren, mindestens das Schriftformerfordernis und die Fristen für die Kündigung des 

Arbeitsverhältnisses sowie die Frist zur Erhebung einer Kündigungsschutzklage 

Bereits am ersten Tag muss die Niederschrift mit den Namen und den Anschriften der Vertragsparteien, 

Informationen zum Arbeitsentgelt und seiner Zusammensetzung sowie über die Arbeitszeiten vorliegen. 

Nur die restlichen Nachweise dürfen innerhalb der folgenden sieben Kalendertage noch nachgereicht 

werden. Bei einem bestehenden Arbeitsverhältnis vor dem 1.8.2022 muss der Arbeitgeber ebenfalls 

schriftlich über die wesentlichen Arbeitsbedingungen informieren, sofern vom Arbeitnehmer gewünscht. 

10 Corona-Sonderregelung: telefonische Krankschreibung 

Angesichts der steigenden Infektionszahlen hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) die Corona-

Sonderregelung für eine telefonische Krankschreibung wieder aktiviert. 

Diese gilt vorerst befristet bis 30.11.2022. Aufgrund dieser Sonderregelung können Versicherte, die an 

leichten Atemwegserkrankungen leiden, telefonisch bis zu 7 Tage krankgeschrieben werden. Dabei 

müssen sich die Ärzte durch eine eingehende telefonische Befragung persönlich vom Zustand des 

Patienten überzeugen. Ebenso kann eine einmalige Verlängerung der Krankschreibung telefonisch für 

weitere 7 Kalendertage ausgestellt werden. 

11 Keine gesetzliche Regelung zur Heizperiode 

Gerade jetzt bei den steigenden Energiekosten stellt sich die Frage: Gibt es eine gesetzliche Regelung zur 

Heizperiode? Die Antwort lautet nein. Der Zeitraum vom 1.10. bis zum 30.4. hat sich jedoch auch in der 

Rechtsprechung als Heizperiode durchgesetzt. Während dieser Zeit ist die einwandfreie Funktion der 

Heizungsanlage sicherzustellen. Abweichungen sind allerdings je nach Region und Witterung möglich. 

Bezüglich einzuhaltender Mindesttemperaturen sind innerhalb des oben genannten Zeitraums 20 bis 22 °C 

zu gewährleisten. Nachts (zwischen 24 Uhr und 6 Uhr) kann diese Temperatur auf bis zu 16 °C abgesenkt 

werden. Mieter sind nicht verpflichtet die Wohnung bzw. das Haus zu heizen, solange sie dafür sorgen, 

dass keine Kälteschäden entstehen.  

In der übrigen Zeit, also vom 1.5. bis 30.9. gelten andere Richtwerte und der Vermieter ist verpflichtet, die 

Heizungsanlage anzustellen, wenn abzusehen ist, dass die Außentemperaturen unter 16 °C fallen. Auch 

hier muss der Mieter dafür sorgen, dass die Temperaturen in den Räumen keine Schäden durch Auskühlen 

verursachen. 
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12 Referentenentwurf Jahressteuergesetz 2022 

Ein erster Referentenentwurf für das Jahressteuergesetz 2022, welches dann ab 1.1.2023 Anwendung 

finden würde, liegt vor. In diesem werden Anpassungen an aktuelle Urteile und geltendes EU-Recht 

vorgenommen, aber auch sonstige Neuerungen finden Berücksichtigung. Sollte der Entwurf so umgesetzt 

werden, könnten bei einigen Steuerpflichtigen Vorbereitungen notwendig oder hilfreich sein.  

Anmerkung vorweg: Bitte beachten, dass es sich um einen ersten Entwurf handelt und noch nicht um 

finale Beschlüsse. Über die weiteren Entwicklungen und Änderungen werden wir in den nächsten 

Ausgaben informieren. 

a) Änderungen im Bewertungsgesetz  

Besonders hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die geplanten einschneidenden Änderungen für 

künftige Immobilienübertragungen im Rahmen der Schenkung- und Erbschaftsteuerveranlagung. Der 

Entwurf sieht weitreichende Verschlechterungen der steuerlichen Bewertungsverfahren vor, so etwa die 

Verlängerung der Gebäudenutzungsdauer von Wohnungs-/Teileigentum sowie Ein- und 

Zweifamilienhäusern, eine Herabsetzung der gesetzlichen Liegenschaftszinssätze und 

Bewirtschaftungskosten, die Einführung von Regionalfaktoren bei der Bestimmung von 

Regelherstellungskosten und ferner eine erhebliche Anpassung der sog. Sachwertfaktoren. Nach 

derzeitigem Stand des Entwurfs ist mit erheblichen Sachwertsteigerungen von bis zu 50 % zulasten der 

Steuerpflichtigen zu rechnen. Ebenso steht eine Erhöhung der Ertragswerte bevor. Die Änderungen sollen 

nach derzeitigem Stand ab dem 1.1.2023 greifen. Bei geplanten Immobilienübertragungen sollten Sie 

daher frühzeitig mit uns Kontakt aufnehmen.  

b) Änderungen bei Altersvorsorgebeiträgen 

Geleistete Beiträge zur Altersvorsorge sollen ab dem nächsten Jahr in voller Höhe als Sonderausgaben 

abzugsfähig sein. Maßgebend ist der Betrag, der von dem Steuer-pflichtigen in dem jeweiligen 

Veranlagungszeitraum gezahlt wurde. Steuerpflichtige, bei denen zum Jahreswechsel der Beitrag fällig 

wird, könnten sich überlegen, ob sie den Beitrag erst in 2023 zahlen, damit dieser sich komplett für 2023 

auswirkt. Dabei sollten aber unbedingt die maßgebenden Fälligkeitstermine der Forderung beachtet 

werden. 

13 Nachträgliche Geltendmachung des Wahlrechts beim 

Sonderausgabenabzug 

Bei gesetzlich versicherten Steuerpflichtigen übermittelt die zuständige Krankenkasse in den meisten Fällen 

die Beiträge der Kranken- und Pflegeversicherung des Veranlagungsjahres an das Finanzamt. Dieses ist an 

die elektronischen Daten gebunden und übernimmt sie ohne Zutun des Steuerpflichtigen in die 

Einkommensteuerfestsetzung.  

Anders verhält es sich dagegen bei Altersvorsorgebeiträgen wie beispielsweise Riesterrenten. Zum einen 

werden die Daten nur mit Zustimmung des Steuerpflichtigen an das Finanzamt übermittelt, zum anderen 

übernimmt dieses die Daten auch nur auf Antrag mit der entsprechenden Anlage in der Steuererklärung. 

Das führt dann zu einem zusätzlichen Sonderausgabenabzug. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) befasste sich in einem Urteil mit der Thematik. Auslöser war ein 

Steuerpflichtiger, der seine Einkommensteuererklärung einreichte, allerdings ohne Anlage für die 

Altersvorsorgebeiträge. Dementsprechend berücksichtigte das Finanzamt diese auch nicht 

steuermindernd. Nachdem der Bescheid bestandskräftig geworden war, beantragte der Steuerpflichtige 
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formlos den zusätzlichen Sonderausgabenabzug, den das Finanzamt versagte. Dies sei nur durch die 

entsprechende Anlage in der Erklärung möglich gewesen, zudem greife auch keine Änderungsvorschrift. 

Der BFH versagte den Abzug ebenfalls und führte dazu aus, dass für den zusätzlichen 

Sonderausgabenabzug grundsätzlich ein Wahlrecht vorliegt, welches allerdings nur bis zur materiellen 

Bestandskraft ausgeübt werden kann. Dafür muss die Anlage AV vorliegen oder alternativ ein formloser 

Antrag. Zudem muss der Steuerpflichtige der Datenübermittlung an das Finanzamt zugestimmt haben, eine 

Übernahme ist nur mit elektronischen Daten möglich. Nach Ablauf der Einspruchsfrist ist eine Änderung 

nur möglich, soweit eine Korrekturvorschrift greift. Das Gesetz sieht für diesen Fall aber keine 

eigenständige Änderungsvorschrift vor. 

14 Beendigung der Selbstnutzung eines Familienheims 

Bei der Berechnung der Erbschafsteuer können Erwerbe teilweise steuerfrei behandelt werden. Der 

bekannteste Fall dürfte dabei der Erwerb des selbstgenutzten Familienheims sein. Der Erwerb einer im 

Inland oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union gelegenen Immobilie von Todes wegen kann 

steuerfrei sein. Voraussetzung ist, dass der Erblasser bis zum Erbfall die Wohnung zu eigenen 

Wohnzwecken genutzt hat (eine Verhinderung der Selbstnutzung aus zwingenden Gründen kann 

unschädlich sein) und der Erwerber die Wohnung unverzüglich (auch hier können zwingende Gründe einer 

späteren Nutzung unschädlich sein) nach dem Erbanfall ebenfalls zu eigenen Wohnzwecken nutzt.  

Zu beachten ist aber insbesondere, dass die Nutzung durch den Erwerber für mindestens 10 Jahre nach 

dem Erwerb vorliegen muss. Der Bundesfinanzhof (BFH) erließ zwei Urteile zu der Thematik. In beiden 

Fällen endete die Selbstnutzung der Erben aufgrund gesundheitlicher Probleme schon innerhalb der 

zehnjährigen Frist, sodass das Finanzamt die notwendigen Voraussetzungen nicht als erfüllt ansah und die 

gewährte Steuerbefreiung auch mit Wirkung für die Vergangenheit wieder aufhob.  

Nach dem Erbanfall wurde die Steuerbefreiung in beiden Fällen erstmal zu Recht gewährt, nun ist zu 

überprüfen, ob der Erwerber tatsächlich aus zwingenden Gründen an der Selbstnutzung gehindert war. Es 

reicht nicht aus, wenn sich der Erwerber nur aufgrund persönlicher oder wirtschaftlicher 

Zweckmäßigkeitserwägungen an der Selbstnutzung gehindert fühlt. Vielmehr ist es erforderlich, aber auch 

ausreichend, wenn dem Erwerber aus objektiven Gründen die Selbstnutzung des Familienheims nicht mehr 

zuzumuten ist. Dabei ist ein strenger Maßstab anzulegen, um eine verfassungswidrige Begünstigung zu 

vermeiden. Allein der bauliche Zustand des Gebäudes ist kein zwingender Grund für die Aufgabe der 

Selbstnutzung, da man diesen auf die eigenen Lebensumstände anpassen könnte. Der BFH hat die beiden 

Fälle jeweils wieder zurück an das Finanzgericht verwiesen, damit diese überprüfen, inwiefern bei den 

gesundheitlichen Gründen ein zwingender Grund vorlag. 

15 Kosten für Müllabfuhr und Abwasserentsorgung sind keine 

haushaltsnahen Dienstleistungen 

Mit Urteil vom 24.2.2022 entschied das Finanzgericht Münster (FG), dass Müllentsorgungs- und 

Abwassergebühren nicht unter die Steuerermäßigung für „haushaltsnahe Dienstleistungen“ fallen. 

Im entschiedenen Fall machte eine Steuerpflichtige in ihren Einkommensteuererklärungen von der 

Gemeinde erhobene Abgaben für die Restmüll- und die Komposttonne sowie für die 

Schmutzwasserentsorgung als haushaltsnahe Dienstleistungen geltend. Das Finanzamt gewährte die 

Steuerermäßigung nicht. 
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Das FG stellte dazu fest, dass „haushaltsnahe Dienstleistungen“ nur solche sind, die eine hinreichende 

Nähe zur Haushaltsführung haben bzw. damit im Zusammenhang stehen. Nach der Intention des 

Gesetzgebers sollen (nur) typische hauswirtschaftliche Arbeiten begünstigt werden, wobei deren 

Erledigung durch Dritte zur Bekämpfung von Schwarzarbeit gefördert werden sollen. Nicht gefördert 

werden sollen dagegen solche Dienstleistungen, die regelmäßig nicht von Haushaltsangehörigen erledigt 

werden, wie z. B. die Entsorgung von Müll und die Ableitung von Schmutzwasser. Darüber hinaus erbringt 

die Gemeinde die Müllabfuhr- und Abwasserbeseitigungsleistungen nach der räumlich-funktionalen 

Auslegung des Haushaltsbegriffs nicht im „Haushalt“ der Klägerin.  

Anmerkung: Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen, die dort unter dem Aktenzeichen VI 

R 8/22 anhängig ist. 

16 Keine Verlustrealisierung bei Auflösung einer GmbH wegen 

Insolvenzeröffnung 

Wenn der Unternehmer innerhalb der letzten fünf Jahre am Kapital einer Kapitalgesellschaft unmittelbar 

oder mittelbar zu mindestens 1 % beteiligt war, gehört der Gewinn bei einer Veräußerung der Anteile zu 

den steuerpflichtigen Einkünften aus Gewerbebetrieb. 

Für die Festsetzung eines Auflösungsgewinns ist dieser nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer 

Buchführung zu ermitteln. Danach gilt insbesondere das Realisationsprinzip. Eine Feststellung dieser Art 

lässt sich bei der Auflösung einer Gesellschaft wegen der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens allerdings 

noch nicht treffen. Das entschied das Finanzgericht (FG) Düsseldorf rechtskräftig. 

Ein Auflösungsverlust kann erst in dem Jahr steuerlich geltend gemacht werden, in dem die Höhe des 

Ausfalls tatsächlich und endgültig feststeht. Dies ist in der Regel erst bei Beendigung des 

Insolvenzverfahrens und Mitteilung der Schlussverteilung der Fall. Die reine Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens reicht dagegen nicht aus, auch wenn ein vollständiger Ausfall zu diesem Zeitpunkt 

möglich erscheint oder droht. Ausnahme wäre lediglich, wenn ein Insolvenzverfahren mangels Masse 

abgelehnt werden würde.  

Bitte beachten: Der Zeitpunkt der Verlustrealisierung ist immer wieder Gegenstand von Gerichtsverfahren. 

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an uns, damit entstandene Verluste steuerlich berücksichtigt werden 

können. 

17 Kein Entschädigungsanspruch bei Verfahrensverlängerung durch Corona 

Die Corona-Pandemie hat in vielen Bereichen durch Personalausfälle und unvorhersehbare Mehrarbeit für 

deutlich verlängerte Warte- bzw. Bearbeitungszeiten gesorgt. Nun wird durch neue Urteile in der nächsten 

Zeit entschieden, inwiefern es den Bürgern zusteht, coronabedingte Entschädigungsansprüche geltend zu 

machen. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat dazu bereits ein Urteil fällen müssen und sich darin zum Nachteil des 

Steuerpflichtigen ausgesprochen. Der beteiligte Unternehmer reichte eine Klage gegen 

Umsatzsteuerbescheide ein; zwei Jahre nach Klageeingang erhob er Verzögerungsrüge aus Besorgnis, 

dass das Verfahren nicht in angemessener Zeit abgeschlossen werden würde. Das Verfahren wurde einige 

Zeit später beendet und der Steuerpflichtige erhob Klage auf Entschädigung wegen überlanger 

Verfahrensdauer. Dies steht dem Steuerpflichtigen grundsätzlich zu, wenn ihm immaterielle Nachteile 

durch eine unangemessene Verfahrensdauer bei dem Gerichtsverfahren entstehen könnten. Der BFH wies 
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diese Klage jedoch ab. Eine Verzögerung im Sitzungsbereich eines Finanzgerichts, die durch den Beginn der 

Corona-Pandemie verursacht wurde, führt nicht zur Unangemessenheit der gerichtlichen Verfahrensdauer. 

Dies begründet sich dadurch, dass die Pandemie sowohl in ihrem Eintritt als auch in ihrer Wirkung nicht 

vorhersehbar gewesen ist, insbesondere zum Zeitpunkt des Pandemiebeginns. Dies führte aufgrund der 

ergriffenen Schutzmaßnahmen zu Einschränkungen im finanzgerichtlichen Sitzungsbetrieb. Da auch eine 

große Anzahl anderer Einrichtungen und Betriebe betroffen gewesen sind, kann hier nicht von einem 

spezifischen Problem der Justiz ausgegangen werden, ebenso wenig wie von einem 

Organisationsverschulden der Justizbehörden betreffend die Vorsorge für die Aufrechterhaltung einer stets 

uneingeschränkten Rechtspflege. 

18 Gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Mieten an Messeständen 

Die Berechnung der Gewerbesteuer erfolgt ggf. unter Berücksichtigung von Hinzurechnungen oder 

Kürzungen des Gewinns aus Gewerbebetrieb. Eine der möglichen Hinzurechnungen besteht in einem 

Teilbetrag von Miet- und Pachtzinsen, sofern diese den Gewinn aus Gewerbebetrieb gemindert haben. 

Der Bundesfinanzhof hat mit seinem Urteil am 23.3.2022 entschieden, dass eine Hinzurechnung von 

gezahlten Mieten für Messestände nicht zwingend in jedem Fall vorgenommen werden muss. So hat eine 

Hinzurechnung hier ausschließlich dann zu erfolgen, wenn die gemieteten oder gepachteten 

Wirtschaftsgüter bei fiktiver Betrachtung Anlagevermögen des Steuerpflichtigen wären, d. h., wenn sie in 

seinem Eigentum stehen würden. 

Anlagevermögen liegt vor, wenn der Geschäftszweck des entsprechenden Unternehmens und die damit 

verbundenen betrieblichen Verhältnisse das dauerhafte Vorhandensein einer Messestandfläche erfordert. 

Dazu gehört auch die Bedeutung der Messepräsenz innerhalb des vom Unternehmen praktizierten 

Vertriebssystems. Auf dieser Grundlage konnte in dem Fall entschieden werden, dass die 

Messestandflächen durch die vereinzelt kurzzeitige Anmietung unter Berücksichtigung des 

Geschäftsgegenstands und der speziellen betrieblichen Verhältnisse nicht dem (fiktiven) Anlagevermögen 

zuzuordnen sind. 

19 Sachbezüge – keine Anrechnung auf gesetzlichen Mindestlohn 

Sachbezüge sind bei der Berechnung des Mindestlohnes nicht zu berücksichtigen. Das Mindestlohngesetz 

bestimmt, dass jeder Arbeitnehmer Anspruch auf Zahlung eines Arbeitsentgelts mindestens in Höhe des 

Mindestlohns hat. Den Formulierungen dieser Vorschrift „gezahlt“ und „je Zeitstunde“ ist zu entnehmen, 

dass der Mindestlohnanspruch auf die Zahlung einer Geldleistung gerichtet ist. Dementsprechend hatte 

bereits das Bundesarbeitsgericht mit seinem Urteil aus 2016 entschieden, dass der gesetzliche 

Mindestlohn nach der Entgeltleistung in Form von Geld berechnet werden muss.  

Ein Arbeitgeber erfüllt den Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn durch die im arbeitsvertraglichen 

Austauschverhältnis erbrachten Entgeltzahlungen nur, soweit diese dem Arbeitnehmer endgültig 

verbleiben. Da es sich bei dem gesetzlichen Mindestlohn um eine Bruttoentgeltschuld handelt, haben 

Sachleistungen keine Erfüllungswirkung. 

Alle Beiträge dieser Mandanteninfo sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. Eine 

Quellenangabe kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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20 In eigener Sache 

…weisen wir daraufhin, dass die Kanzlei am Brückentag, dem 31.10.2022 geschlossen bleibt; ab dem 

02.11.2022 sind wir wieder wie gewohnt für Sie da. 

Und ich möchte an dieser Stelle meinem tollen Team von ganzem Herz danken, das so einzigartig und 

hervorragend die Stellung für mich gehalten hat. Ohne Euch wäre ich aufgeschmissen! Also weiter so: 

Einer für Alle und Alle für Einen! 

Fröhliches Halloween und bis bald. 

 

 

Christine Hartwig StBin  
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